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A. Arbeitnehmer   

 

§ 1 – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Buchstaben A-C entfallen. 

 

 

 

Diese Artikel werden ersatzlos gestrichen. 

 

In der Besoldungsverordnung vom Dezember 2001 wurden die 

Besoldung des Gemeindepersonals und die Besoldung der 

Lehrpersonen eingefügt. Die Primarschule hält sich in Bezug auf 

das kantonale und gemeindeeigene Personal an die Bestim-

mungen der kantonalen Personalverordnung. Es ist nicht sinn-

voll diese Bestimmungen teilweise in die Besoldungsver-

ordnung der Behörden einzufliessen. Die neue Besoldungsver-

ordnung wurde der Besoldungsverordnung der Sekundar-

schulgemeinde angeglichen und neu erstellt. 

 

 

 

Die Abschnitte werden anstelle der Buchstaben mit römischen 

Ziffern aufgezählt. 

 

I Allgemeine Bestimmungen I Allgemeine Bestimmungen  

   

 

Art. 1-3  nicht vorhanden 

 

Art. 1 Rechtsgrundlage 

 Rechtsgrundlage bildet die Gemeindeordnung der Pri-

 marschulgemeinde Mettmenstetten vom 29.09.2009. 

 

Art. 2 Geltungsbereich 

 Diese Verordnung (BVO) regelt für die Primar- 

 schulgemeinde Mettmenstetten 

 a) die Entschädigung der Behörden, Kommissionen 

     und Ausschüsse 

 b) die Sitzungs- und Taggelder der Behörden, Kom- 

     missionen und Ausschüsse 

 c) das Sitzungsgeld für die Lehrpersonen (Primar- 

     schulpflegesitzungen) 

 

Art. 1-3  Neu eingefügt 
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Art. 3 Sprachform 

 Die BVO-Bestimmungen gelten sowohl für weibliche 

 als auch für männliche Personen, unabhängig davon, 

 ob im Einzelnen feminine oder maskuline Formulie-

 rungen verwendet wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Entschädigungen der Behörden und  

 Kommissionen 

II Entschädigungen der Behörden und  

 Kommissionen 

 

   

 

Art. 4  nicht vorhanden 

 

Art. 4 Aufbau und Inhalt der Entschädigung 

 

 1.  Die amtlichen Verrichtungen der Mitglieder der 

   Primarschulpflege, Kommissionen und  

  Ausschüsse werden mit folgenden Leistungen 

  entschädigt: 

     - Pauschale Jahresentschädigung gem. Art.5 

     - Sitzungs- und Taggelder gem. Art. 6 und Art. 7 

 

 2. Mit der pauschalen Jahresentschädigung werden  

  die Ansprechbarkeit für u.a. Lehrpersonen, Eltern, 

  Schüler, Ämter und Verwaltung, die Repräsenta- 

  tionspflichten, die Lektüre von Akten und Vor- 

  schriften, die Schulbesuche, Gespräche mit dem 

  zugeteilten Personal sowie die damit zusammen- 

  hängenden Telefongespräche und Beratungen 

  ausserhalb der Sitzungen und Besprechungen ab- 

  gegolten. 

 

 3. Sitzungs- und Taggelder werden für Bespre- 

  chungen und Sitzungen mit Ämtern, Behörden, 

  Kommissionen und Privaten sowie Tagungen im  

 

Art. 4  Neu eingefügt zum besseren Verständnis und für 

 Klarheit  



  Zusammenhang mit dem ausgeübten Amt ausge- 

  richtet. 
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§ 11  Entschädigungsansätze 

 Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrichtungen erhal-

 ten die Mitglieder der Primarschulpflege folgende  Jah- 

 resentschädigung: 

 Grundentschädigung 

 Präsident  Fr. 17‘500.- 

 übrige Mitglieder Fr. 10‘000.- 

  

 

Art. 5 Entschädigungen 

 1. Die Mitglieder der Primarschulpflege haben An-

  spruch auf die folgenden pauschalen Jahresent- 

  schädigungen 

  Präsident  Fr. 22‘000.- 

  Mitglieder  Fr. 12‘500.- 

 2. Übernimmt ein Behördenmitglied neue, nicht sei- 

  nem Ressort unterstellte Aufgaben, welche zu  

  einem erheblichen zeitlichen Mehraufwand führen, 

  ist die Primarschulpflege befugt, zusätzlich zu den 

  in Art. 5 Abs. 1 verankerten pauschalen Entschäd- 

  digungsansätzen eine Entschädigung auszurich- 

  ten. 

 3. Mitarbeiter der Primarschulgemeinde unterstehen 

  nicht der BVO sondern dem kantonalen Personal- 

  gesetz/Lehrerpersonalgesetz. Allfällige Entschädi- 

  gungen regelt die Primarschulpflege 

 

 

Die Besoldung der Behörde wurde jährlich der Teuerung ange-

passt, die Pauschale von heute entspricht nicht mehr dem Betrag 

von 2002. 

 

 

Ohne Teuerung erhöht sich die Grundpauschale: 

für das Präsidium  25.71% 

für die Mitglieder  25.00% 

 

Nach Abzug der Teuerung 

für das Präsidium  18.13% 

für die Mitglieder  17.42% 

 

Grundpauschale  + Sitzungsgelder durchschnittlich 21.93% 

 

Art. 5 Punkt 2 und Punkt 3 wurden neu eingefügt. 

 

§12 Aktuariat wird gestrichen    

 Aktuariat gehört nicht zur Behörde. 

 

 

 

§ 13 Hausämter wird gestrichen 

 Keine Besoldung der Behörde 

 

 

 

III Sitzungs- und Taggelder III Sitzungs- und Taggelder  

   

 

§ 14 Taggeld / Sitzungsgelder 

 Die Tag- und Sitzungsgelder für die Primarschulpfle-

 ge, die ständigen Kommissionen und vorübergehend 

 

Art. 6 Sitzungsgeld 

 1. Die Mitglieder der PSP, Kommissionen und  

  Ausschüsse beziehen pro Teilnahme an einer 

 

Das Sitzungsgeld wurde um 50% erhöht und entspricht der 

durchschnittlichen Sitzungsgeldentschädigung von Behörden im 

Bezirk. 



 eingesetzte Kommission sowie für die an den  

 Sitzungen teilnehmende Lehrkräfte betragen: 

 Fr. 240.-  für einen Tag 

 Fr. 120.-  für einen halben Tag 

 Fr. 30.-  Sitzungen pro Stunde plus pro an- 

   gefangene halbe Stunde 

 Für Schulbesuche wird kein Taggeld ausgerichtet. 

 

 

  Sitzung, Besprechung usw. ein Sitzungsgeld von 

  Fr. 45.-/Std. und pro ½ Std Fr. 22.50.  

  Damit werden die Vorbereitung inkl. Aktenstudium 

  und die Teilnahme an der Sitzung abgegolten. 

 2. Für die Teilnahme an Sitzungen von Zweckver- 

  bänden oder anderer überkommunaler Organisa- 

  tionen haben die Delegierten der Primarschul-

  pflege, Kommissionen und Ausschüsse Anspruch 

  auf Sitzungsgeld, sofern ein solches nicht bereits 

  von dritter Seite ausgerichtet wird. 

 3. Die Lehrpersonen werden für die Teilnahme an 

  Primarschulpflegesitzungen gem. Art. 6 Abs. 1 

  entschädigt. 
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§ 14  Die Taggelder wurden bereits im gleichen § wie die 

 die Sitzungsgelder behandelt, siehe § 14 

 

Art. 7 Taggeld 

 1. Für die Teilnahme an ganz- oder halbtägigen Be- 

  sprechungen und Sitzungen sowie an mit ihrer 

  Funktion zusammenhängenden Tagungen,  

  Kurse, Rapporten usw. werden den Mitgliedern 

  von Behörden, Kommissionen, Ausschüssen usw. 

  die nachfolgenden aufgelisteten Beträge ausge- 

  richtet: 

  für den ganzen Tag Fr. 360.- 

  für den halben Tag Fr. 180.- 

 

 2. Taggelder oder andere Vergütungen Dritter wer- 

  den vom Taggeld der Primarschulgemeinde in 

  Abzug gebracht. 

 

 

Die Taggelder wurden mit dem Stundenansatz von Fr. 45.- 

berechnet. 

 

Kurse gelten neu als Taggeld berechtigt. 

 

§ 15 Weitere Entschädigungen 

 Die Primarschulpflege legt in eigener Kompetenz all- 

 fällige weitere Entschädigunen für Mitarbeiter fest, die 

 in dieser Verordnung nicht aufgeführt sind. 

 

 Dieser § entfällt. 

 

siehe Art. 5 

 

Weitere Entschädigungen werden in Art. 5 behandelt. 

 

 

 

 



IV Sonstige Regelung IV Sonstige Regelung  

   

 

§ 16 Sonderauslagen, Verrechnung 

 Ausgewiesene Barauslagen wie Porti, Telefone usw. 

 werden zurückerstattet. 

 Bei Benutzung privater Motorfahrzeuge für Dienstfahr- 

 ten ausserhalb der Gemeinde wird eine Kilometerent- 

 schädigung ausgerichtet, wie sie analogen Fällen  Be- 

 hörden und Personal der politischen Gemeinde er- 

 halten. 

 Wenn für amtliche Verrichtungen von Dritten Taggel- 

 der oder andere Entschädigungen ausgerichtet  

 werden, so sind diese von den Leistungen der Primar- 

 schulgemeinde abzuziehen.   

 

 

 

Art. 8 Spesenersatz 

 1. Den Mitgliedern der Primarschulbehörde, Kommis- 

  sionen und Ausschüsse werden die ihnen im Zu- 

  sammenhang mit der Ausübung ihres Amtes  

  anfallenden Barauslagen vergütet. 

 2. Alle weiteren Spesenentschädigungen sind im 

  Spesenreglement geregelt. 

 

 

 

 

 

Die Primarschulgemeinde hat seit 16.08.2011 ein Spesenreg-

lement. Die Anpassungen werden durch die Primarschulpflege 

beschlossen.  

 

 

 

 

 

Der dritte Absatz von § 16 wird in Art. 7 Punkt 2 behandelt. 
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§ 17 Teuerungszulagen 

 Auf sämtlichen Ansätzen (feste jährliche Entschädi- 

 gungen, Kommissionsentschädigunen, Tag- und  

 Sitzungsgelder sowie die von der Primarschulpflege 

 in eigener Kompetenz festgelegten Entschädigungen) 

 wird jährlich die gleiche ordentliche Teuerungszulage 

 ausgerichtet, wie sie das Gemeindepersonal erhält. 

 Die Anpassung erfolgt jeweils auf Schuljahresbeginn. 

 

 

 

Art. 9 Teuerung 

 Auf den pauschalen Jahresentschädigungen sowie  

 den Sitzungs- und Taggeldern werden die gleichen 

 Teuerungszulagen ausgerichtet, wie sie von den 

 zuständigen kantonalen Instanzen für das Staatsper- 

 sonal festgesetzt werden. Die erste Anpassung erfolgt 

 per 1.Januar 2017. 

 

Keine wesentliche Änderung – Textanpassung. 

 

Die Teuerung wird neu auf Anfang Jahr angepasst. Bisher auf 

Anfang Schuljahr.  

 

Art.  nicht vorhanden 

 

Art. 10 Pensionskasse 

 Für die Mitglieder der Behörde kann eine Kaderver- 

 sicherung abgeschlossen werden, welche auf der 

 Jahresentschädigung beruht. Die Prämie wird je zur 

 Hälfte vom Versicherten und der Primarschulge-

 meinde bezahlt. 

 

Neu: Anpassung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. 

 

 



 

V Schlussbestimmung V Schlussbestimmung  

   

 

§ 18 Diese Verordnung tritt nach Genehmigung durch die 

 Primarschulgemeinde mit Wirkung ab Schuljahr 

 2002/2003 in Kraft. 

 

Art. 11 Inkrafttreten 

 Diese Verordnung tritt nach Genehmigung durch die 

 Gemeindeversammlung am 01.01.2016 in Kraft. Auf 

 den gleichen Zeitpunkt wird die Besoldungsverord- 

 vom 13.12.2001 aufgehoben 

 

Beschlussfassung an der Gemeindeversammlung vom 

18.05.2015. 

 





 



    







 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

  



 

  




